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Geleitwort des Rektors

Der vorliegende »Fakultätenband« – Reflexive Innensichten aus der Universität.
Wiener Disziplinengeschichten zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik
– schließt die anlässlich des Gründungsjubiläums der Universität Wien 2015 von
Friedrich Stadler und dem Forum Zeitgeschichte der Universität Wien heraus-
gegebene vierbändige Universitätsgeschichte »650 Jahre Universität Wien –
Aufbruch ins neue Jahrhundert« ab, mit einem kritischen Blick auf die diszi-
plinen- und wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung der Universität Wien im
hier so genannten »langen 20. Jahrhundert«. Darunter ist schwerpunktartig der
Zeitraum ab dem Revolutionsjahr 1848 bis zur Gegenwart zu verstehen. Dieser
Abschnitt in der Geschichte der Universität Wien umfasst bedeutende Zeiten der
Forschung und Lehre. Es entstanden wissenschaftliche Schulen, deren heraus-
ragende Leistungen bis heute mit der Universität Wien in Verbindung gebracht
werden. Folgenreiche Zäsuren waren die beiden Weltkriege 1914 – 18 und 1939 –
45. Die katastrophalen Kriege des langen 20. Jahrhunderts, auch die Zeiten davor
und danach, waren Perioden extremer politischer und gesellschaftlicher Um-
brüche. Universitäten waren immer schon ein Ort weltanschaulicher und poli-
tisch geprägter Auseinandersetzungen. An der Universität Wien nahmen diese
gegen Ende der Monarchie und in der Zwischenkriegszeit radikale Formen an:
Es folgten Zeiten des vielfachen Unrechts, wobei sowohl Lehrende wie auch
Studierende als Täter aufscheinen. Das Gedenkbuch für die Opfer des Natio-
nalsozialismus an der Universität Wien 1938 listet 234 Namen von der Ab-
erkennung akademischer Grade Betroffener, rund 1770 Namen vertriebener
Studierender und rund 200 Namen von vertriebenen DozentInnen und Profes-
sorInnen. Unter den vertriebenen Studierenden und Lehrenden befindet sich
eine Reihe Verfolgter, die in der Shoah ermordet oder in den Selbstmord ge-
trieben wurden.

Den Herausgebern/der Herausgeberin Karl Anton Fröschl, Gerd Müller,
Thomas Olechowski und Brigitta Schmidt-Lauber gelingt es, mittels einer the-
menreichen und vielstimmigen Sammlung differenzierter Essays die dynami-
sche Entwicklung der einzelnen Fakultäten, Institute und Disziplinen der Uni-



versität Wien über den genannten Zeitraum im Spannungsfeld zwischen Wis-
senschaft, Gesellschaft und Politik vor dem Hintergrund der universitätsge-
schichtlichen Abläufe plastisch zu präsentieren. Der Band vermittelt seinen
Leserinnen und Lesern einen spannenden Einblick in die – keineswegs voll-
ständige – Entwicklungsgeschichte und Praxis der Fächer an der Alma mater
Rudolphina Vindobonensis. Allen, die durch ihre Beiträge und durch ihre
Mitarbeit zur Verwirklichung dieses Publikationsprojektes beigetragen haben,
sei für ihr Engagement sehr herzlich gedankt.

Die größte Zäsur im Verhältnis zwischen Universität und Staat seit den
Staatsreformen des 18. Jahrhunderts war die Umwandlung der Universitäten in
vollrechtsfähige Körperschaften öffentlichen Rechts durch das Universitätsge-
setz 2002 (UG 2002), das 2004 in Kraft trat. Zur gleichen Zeit erfolgte nach rund
640 Jahren der Zugehörigkeit zur Universität Wien und der gemeinsamen Ent-
wicklung die Ausgliederung der Medizinischen Fakultät und deren Neugrün-
dung als Medizinische Universität Wien. Die lange Geschichte der bedeutenden
und großen Medizinischen Fakultät ist in diesem Band nicht explizit ausgeführt.
Die Beziehungen zwischen den beiden Universitäten sind jedoch weiterhin eng,
vor allem in der Forschung insbesondere an den gemeinsam betriebenen »Max
F. Perutz-Laboratorien für Molekulare Biologie« am Campus Vienna Biocenter.

Die Universität Wien ist die größte Hochschule im deutschen Sprachraum.
Einige Zahlen mögen das zunächst kontinuierliche, in der letzten Zeit starke
Wachstum illustrieren: 1848 hatte die Universität Wien in den vier »klassischen«
Fakultäten der (Katholischen) Theologie, Rechtswissenschaften, Medizin und
Philosophie 46 Professoren, rund 50 Jahre später, 1898, waren es bereits 162
Professoren, wobei der Zuwachs in der Medizin und den philosophischen Fä-
chern am stärksten war. Heute ist die Universität Wien nicht mehr in vier Fa-
kultäten, sondern in 15 Fakultäten und 4 Zentren gegliedert, und die Zahl der
ProfessorInnen liegt (inzwischen ohne Medizin) bei rund 420. Ein umfassen-
deres Bild der aktuellen wissenschaftlichen Personalstruktur ergeben die
nachstehenden Kategorien und (gerundeten) Zahlen: wissenschaftliches und
künstlerisches Personal: 6.900; darin enthalten sind neben den Drittmittel-
finanzierten wissenschaftlichen MitarbeiterInnen die genannten 420 Profes-
sorInnen, 320 ao. ProfessorInnen und 55 InhaberInnen der neugeschaffenen
»Laufbahnstellen«. Das Allgemeine Personal umfasst insgesamt rund 3.000
MitarbeiterInnen.

Ein ähnliches, in letzter Zeit sogar deutlich stärkeres Wachstum lässt sich bei
der Zahl der Studierenden feststellen: Im Studienjahr 1848/49 gab es 929 or-
dentliche Hörer. Im Jahr der Eröffnung des neuen Hauptgebäudes am Ring,
1884, waren an der Universität Wien 5.249 Studierende inskribiert. Von 1965,
dem Jahr des 600. Gründungsjubiläums, über das Jahr 2006 bis zum WS 2013/14
stieg die Zahl der ordentlichen Studierenden von 17.271 über 67.371 auf rund
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92.000. Bei den Letztgenannten kommt etwa ein Viertel aus dem Ausland. Frauen
wurden erst ab 1897 zum Studium an der Universität Wien zugelassen, die erste
Habilitation einer Frau erfolgte 1907 (Elise Richter), die erste Professorin wurde
mit der Physikerin Berta Karlik erst 1956 berufen. Heute beträgt der Frauen-
anteil rund 65 % der Studierenden, unter den AbsolventInnen ist er sogar 70 %.
Der Anteil der Frauen der DoktoratsabsolventInnen beträgt 56 %. Der Anteil der
Frauen bei den ProfessorInnen liegt bei 28 %; dagegen sind es bereits 40 %
Frauen der in den Jahren 2011 bis 2013 an die Universität Neuberufenen.

Die Universität Wien versteht sich heute als internationale, globale Univer-
sität. Sie zeichnet sich durch ihr breites Fächerspektrum und die damit ver-
bundene Möglichkeit der interdisziplinären Forschung und Lehre aus sowie
durch ihre attraktiven Lehrangebote und durch Forschungsleistungen, die trotz
knapper Finanzierung höchsten internationalen Standards gerecht werden. Mit
ihren fast 10.000 MitarbeiterInnen ist sie eine der größten ArbeitgeberInnen der
Region. Die durch sie ausgelöste Wertschöpfung am Standort Wien beträgt rund
1,1 Milliarden Euro pro Jahr.

Die Universität Wien ist ein bedeutender, weit über die Region hinaus wir-
kender Innovationsmotor. Sie will das Jubiläumsjahr 2015 nutzen, den Wert und
die Bedeutung der anwendungsoffenen Grundlagenforschung und der for-
schungsgeleiteten Lehre für die zukünftige wissenschaftliche, wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Entwicklung des Landes sichtbar und nachvollziehbar zu
machen. Dazu leistet dieser der Entwicklung der Fakultäten gewidmete Band
zwischen kritischem Rückblick und reflexivem Ausblick einen wichtigen Bei-
trag.

Wien, im März 2015 Heinz W. Engl
Rektor der Universität Wien
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Karl Anton Fröschl, Gerd B. Müller, Thomas Olechowski und
Brigitta Schmidt-Lauber

Reflexive Innensichten aus der Universität – eine Einleitung

Es ist unmöglich, eine Institution ohne den historischen Prozeß,
der sie heraufgebracht hat, zu begreifen.

[Berger/Luckmann 1966]

Das Jahr 2015 nimmt die Universität Wien zum Anlass, ein besonderes Ereignis
der Institutionen-, Wissenschafts- und Stadtgeschichte zu begehen: die Grün-
dung der Alma Mater Rudolphina Vindobonensis durch Herzog Rudolf IV. am
12. März 1365. Die heute größte Universität im deutschen Sprachraum, die in
diesem Jahr ihr 650-jähriges Bestehen feiert, präsentiert sich damit als eine der
ältesten Europas.

Jubiläen bieten Gelegenheit zur Reflexion und Selbstreflexion. In einer Ge-
sellschaft, in der die Referenz auf »Geschichte« – zumal auf eine »lange Ge-
schichte« – auf individueller wie institutioneller, symbolischer wie materieller
Ebene bedeutsam ist, kommt ihnen besonders große Relevanz zu. Entsprechend
manifestiert sich die Jubiläumsgestaltung »650 Jahre Universität Wien« in einem
breiten Programm und einer Vielzahl an Aktivitäten, über die sich die Alma
Mater Rudolphina nach innen und außen präsentiert und damit absichtsvolle
Beiträge zur gesellschaftlichen Selbstpositionierung leistet. Neben Empfängen,
Konferenzen und Tagungen, Ausstellungen, Sportveranstaltungen und For-
schungspräsentationen wurde auch eine Vielzahl von Publikationen initiiert, die
sich der Befragung der Vergangenheit und Gegenwart der Universität Wien
widmet.

Als eine dieser Initiativen konstituierte sich im September 2010 eine von
Friedrich Stadler geleitete »Universitäre Kommission zur wissenschaftlichen
Aufarbeitung der Universitätsgeschichte«, bestehend aus neun historisch ar-
beitenden Wissenschafterinnen und Wissenschaftern. Dieser Kommission
wurde ein wissenschaftlicher Beirat zur Seite gestellt, in den die einzelnen Fa-
kultäten und sonstigen Organisationseinheiten der Universität jeweils einen
oder mehrere Vertreterinnen oder Vertreter entsandten. Aus diesen Arbeits-
kontexten erwuchs im März 2012 das Konzept einer vierbändigen Jubiläums-
reihe. Dieses sollte neben thematisch gegliederten Sammelbänden, die die
Universität insgesamt behandeln, auch einen Band zur Geschichte der Fakul-
täten, Zentren, Departments und sonstigen Einrichtungen beinhalten. Die Ver-



antwortlichkeit wurde jeweils einem Herausgeber-Team überantwortet. Allen
Bänden gemeinsam sollte die zeitliche Eingrenzung auf das »lange 20. Jahr-
hundert« sein, welches einen Zeitraum umfasst, der von der – bis heute nach-
wirkenden – Universitätsreform des Leo Graf Thun-Hohenstein ab 1849 bis zur
Universitätsreform der letzten Jahrtausendwende reicht.

Der vorliegende Band hat die Aufgabe, sich kritisch mit der Disziplin- und
Wissenschaftsgeschichte am Beispiel unterschiedlicher Fächer und Einrich-
tungen der Universität Wien auseinanderzusetzen und die Bedingtheiten und
Wirkungen wissenschaftlichen Handelns sowie disziplinären »Wissens« zu de-
chiffrieren. Das Jubiläum wird mithin nicht zum Anlass genommen, eine Er-
folgs- und Fortschrittsgeschichte der Universität Wien bzw. ihrer Fächer(-viel-
falt) zu schreiben, sondern es sollen – der Aufforderung zur Selbstreflexion
folgend – über den historischen Blick auf Wissenschaft und ihre Einrichtungen
die Prozessualität universitärer Strukturen und disziplinärer Perspektiven sowie
ihre Dynamiken deutlich werden.

Die Intention des Bandes liegt somit darin, Universität – konkret: die Uni-
versität Wien – als lebendige, gleichermaßen zukunftsoffene wie geschichtsge-
prägte Institution zu reflektieren, deren Binnenstrukturierung in Disziplinen
und Institutionen sich intellektuell wie organisatorisch in Auseinandersetzung
mit ihren vielfältigen »Umwelten« sowie durch konkrete Akteure unter spezifi-
schen Bedingungen stets neu formt und verändert. Gemäß diesem Anliegen
ergibt sich das editorielle Leitkonzept des vorliegenden Bandes als Darstellung
und Reflexion disziplinärer Dynamiken an der Universität Wien in ihren viel-
fältigen Kontexten und Bedingtheiten. Besonderes Augenmerk gilt dabei den
Zäsuren, Schub- und Zugkräften, den Kontingenzen und Wechselwirkungen
intra- und extramuraler Bedingtheiten, aus denen heraus die historischen Ent-
wicklungsverläufe in ihrer jeweiligen Spezifik nachgezeichnet und verständlich
gemacht werden können. Entlang der verbindenden Theoriefigur der Selbstor-
ganisation von Wissenschaft im Sinne von Krohn und Küppers (1989) als
grundlegendes »Wirkprinzip« wird anhand eines breiten Portfolios an Einzel-
beiträgen die Vielfalt der universitas in ihrer Wandlungsfähigkeit – freilich aber
nur selektiv und in gewisser Weise auch willkürlich – veranschaulicht.

Von den übrigen Bänden der Reihe unterscheidet sich das vorliegende Buch
somit in mehrfacher Hinsicht: Haben jene die Universität als Ganzes zum Ge-
genstand, beschäftigt dieses sich mit einzelnen Wissenschaften und Disziplinen.
Ein weiterer Unterschied liegt in der Autorenschaft der einzelnen Beiträge: Sie
wurden in diesem Fall nicht vorwiegend von Wissenschaftshistorikerinnen und
-historikern verfasst, sondern zum allergrößten Teil durch Autorinnen und
Autoren der jeweiligen Fächer, von denen die meisten selten bzw. gar nicht
historisch arbeiten. Zudem kam die Auswahl an Fächern und Texten dieses
Bandes nicht über gezielte Auftragserteilung zustande; vielmehr bildete ein
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»call« um Beitragsvorschläge im Februar 2013 den Ausgangspunkt, aus dem das
vorliegende Compendium erwuchs. Diese Einwerbung von Beiträgen sollte eine
Pluralität der Perspektiven hervorbringen und einen größtmöglichen Raum in
der Themenwahl eröffnen, die lediglich eingegrenzt war in der Aufforderung,
Fragen der Institutionalisierung der je eigenen Disziplin bzw. deren zeitlichem
Wandel sowie (internen wie externen) Strukturierungsfaktoren besonderes
Augenmerk zu widmen und so die »Permanenz im Wandel« als verbindendes
Element in den Vordergrund zu stellen. Die so zustande gekommene Auswahl an
Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Disziplinen und Diskursge-
meinschaften führte zugleich zu einer Heterogenität der Darstellungsformen, in
denen implizit – aber editoriell bewusst – eine Vielfalt an Wissenschaftskon-
zepten wie auch kognitiver und kommunikativer Stile der gegenwärtig gelebten
Universität sichtbar werden.

Trotz der offensichtlichen Diversität seiner Texte erhebt der vorliegende Band
in keiner Weise Anspruch auf Vollständigkeit bezüglich der disziplinären Vielfalt
an der Universität Wien. Dies betrifft insbesondere die vormalige medizinische
Fakultät der Universität Wien und nunmehrige Medizinische Universität Wien,
über welche trotz intensiver Bemühungen kein eigener Beitrag zustande kam.
Auch aus anderen Fakultäten sind nicht alle Disziplinen vertreten. Die ver-
sammelten Beiträge geben somit ein nicht auf Repräsentativität, sondern auf
Typik abzielendes Portrait von Universität wieder, die in ihrer charakteristi-
schen Heterogenität und Spezifik erkennbar wird. Dies macht – so meinen es
zumindest die Herausgeberin und die Herausgeber – gerade den spezifischen
Reiz eines solchen Projektes aus.

Und damit leiten wir über, abschließend die Struktur des Buches vorzustellen.
Nach einem einleitenden Beitrag zur Organisationsgeschichte der Universität
Wien sind die Fachbeiträge in drei Schwerpunkte gruppiert, wobei diese nicht
als klar voneinander getrennte Themenblöcke und auch nicht im Sinne einer
Chronologie der Disziplinenentwicklung zu verstehen sind. Die erste Gruppe,
»Dynamiken der Institutionalisierung« betitelt, enthält Beiträge über Diszipli-
nen, die sich während des Betrachtungszeitraumes formten oder neu konstitu-
ierten und somit als eigenständige Einheit anschaulich Ausdruck der gesell-
schaftlichen Situation ihrer Entstehung sind. Die schon früher etablierten
Wissenschaften wiederum sind vornehmlich in der zweiten Gruppe an Texten zu
finden, die wir »Disziplinäre Paradigmen im Wandel« benannten und die sich
mehr den Veränderungen innerhalb von Disziplinen widmet. So ist immer
wieder und in vielen Fächern zu beobachten, dass nicht nur einzelne Theoreme,
sondern ganze Theorien, Methodologien, Welt- und Selbstverständnisse im
Zeitverlauf miteinander rivalisieren, einander überlagern oder ablösen, sich
Fächer ausdifferenzieren oder mitunter ganz neu ausrichten. Die dritte Gruppe
vereint unter der verbindenden Überschrift »Wissenschaft zwischen Politik und
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Gesellschaft« Beiträge, die in besonderem Maße den staatspolitischen oder ge-
sellschaftlichen Einfluss in den Mittelpunkt der Reflexion stellen und die Kon-
textgebundenheit von »Wissen« an konkreten Beispielen herausarbeiten. Die
Beiträge explizieren an ausschnitthaften Fällen und Phasen die übergeordnete
Leitidee und Prämisse des Bandes, dass alle Fächer und ihre Erkenntnisdyna-
miken in Abhängigkeit von politischen und gesellschaftlichen Bedingungen zu
verstehen sind.

Gemäß der Einladung an die Beitragenden richtet sich das Hauptaugenmerk
der Darstellungen auf eine historische Analyse der institutionellen und fachli-
chen Entwicklungen (einschließlich ihrer Diskontinuitäten) aus einer primär
disziplinären Perspektive. Der gewählte Untersuchungszeitraum ist bekanntlich
von fundamentalen Umbrüchen in den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
und Praktiken akademischer Forschung und Lehre geprägt. Letztlich spiegelt
der Band die Bemühungen um die Genese einer neuen Wissensordnung im
Übergang von einer »Wissensgesellschaft« in ein Zeitalter »postmoderner« bzw.
»postnormaler« Wissenschaft (Lyotard, 1996; Weingart 2001), die sich mehr
implizit als systematisch in der Zusammenstellung oder im Duktus der hier
versammelten Einzelbeiträge spiegelt. So stellt beispielsweise der Soziologe
Peter Weingart (2005, 15) mit Blick auf die epistemischen und transdisziplinären
Verschiebungen in der Wissenschaft fest: »Disziplinen sind infolgedessen nicht
mehr die entscheidenden Orientierungsrahmen, weder für die Forschung noch
für die Definition von Gegenstandsbereichen.« Umso bemerkenswerter ist, dass
Disziplinengeschichte – unbeschadet der Strukturreformen – weiterhin vor
allem als Institutsgeschichte reflektiert und gelebt wird, wie die Mehrzahl der
hier versammelten Beiträge zum Ausdruck bringt.

Im vorliegenden Band kann auf Fragen der politischen Ökonomie speziell der
jüngsten Hochschulreformen nicht näher eingegangen werden, wiewohl ihre
tiefgehenden Auswirkungen auf die gesellschaftliche Einbettung der Universi-
täten (Münch 2011) und ihre Binnenverfassung auch an der Universität Wien
deutlich spürbar sind. Auch die zunehmende Verschränkung der Wissenschaft
mit anderen sozialen Funktionssystemen der Gesellschaft (wie insbesondere der
Wirtschaft im Sinne eines intensivierten Wissenstransfers) wird an anderer
Stelle behandelt (vgl. z. B. Mladenow/Fröschl 2011), so auch die Auseinander-
setzung mit der Ausdehnung administrativer Auflagen in allen Bereichen der
Universität (Ginsberg 2011) oder jene – noch kaum abschätzbaren – Effekte der
Verlangsamung, die aus der markanten Expansion des Wissenschaftssytems in
den letzten Jahrzehnten resultiert und dem steigenden Wettbewerb und An-
passungsdruck gegenübersteht (Bok 2004).

Das vorliegende Buch ist als wissenschaftsgeschichtliches Lesebuch zu ver-
stehen. Seine Lektüre vermittelt, so hoffen wir, einen aufschlussreichen Quer-
schnitt an reflektierten und selbstreflexiven Diskursbeiträgen und eröffnet zu-
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gleich weitere Forschungsfragen, die der Bearbeitung harren – sei es die Frage
nach der offenkundigen Nähe zwischen Wissenschaft und Laien, Disziplinen
und Museen, Universität und Stadt oder die Bedeutung von Netzwerken, Ein-
zelpersonen und persönlichen Freundschaften oder die wechselnden Modi der
Berufungspolitik. Nun ist es an den Leserinnen und Lesern, solche Querblicke
und Bezüge zwischen den Disziplinen, Zeiten, politischen Systemen und Ak-
teursgruppen vorzunehmen.

Die Vielfalt der in diesem Band abgebildeten Fächer spiegelt sich auch in der
Heterogenität des Herausgebergremiums. In diesem sind so verschiedene
Wissenschafts- und Fachrichtungen vertreten wie die theoretische Biologie
(Gerd Müller, Fakultät für Lebenswissenschaften), die empirische Kulturwis-
senschaft Europäische Ethnologie (Brigitta Schmidt-Lauber, Historisch-Kul-
turwissenschaftliche Fakultät), die Rechtsgeschichte (Thomas Olechowski,
Rechtswissenschaftliche Fakultät) sowie die Wirtschaftsinformatik (Karl Frö-
schl, Fakultät für Informatik). Durch diese Konstellation waren die Verständi-
gung und der Austausch über wissenschaftliche Spezifika und Gepflogenheiten
von Geistes-, Natur- und Rechtswissenschaften sowie Informatik gefordert und
unseres Erachtens erfolgreich umgesetzt worden. Schließlich wollten wir die
charakteristische Pluralität an Perspektiven und Wissenschaftsverständnissen,
aber auch von Ausdrucksformen und -stilen beibehalten, statt sie zu glätten. Und
so waren schon die Abfassung des »call« wie auch die Formulierung dieses
Editorials eine anschauliche Erfahrung der Heterogenität der Universität Wien.
Angesichts der programmatischen Freiheit in der Gestaltung wurden die Auf-
sätze nach peer review und anschließender Überarbeitung (mit Ausnahme des
organisationsgeschichtlichen – und somit eher formalen – Beitrags) lediglich
redaktionell vereinheitlicht in den Band aufgenommen. Als logische Konse-
quenz dieses Prinzips ergibt sich, dass sich die inhaltlichen Akzentuierungen
und die entwickelten Argumentationen nicht immer mit den Auffassungen der
Herausgeberschaft decken. Das Herausgeberteam dankt insbesondere Karl
Fröschl, der es verstand, alle Fäden in seiner Hand zu vereinen, für seinen
unermüdlichen Einsatz.

Auf dem Weg zur Publikation waren uns als Herausgebergremium zahlreiche
Personen behilflich. Allen voran ist den Autorinnen und Autoren zu danken, die
sich mutig auf dieses Projekt einließen, einen reflexiven Beitrag zu ihrem Wir-
kungsfeld einreichten und geduldig und konstruktiv an den Revisionen und der
Fertigstellung des »Fakultätenbandes« mitwirkten. Dem »Forum Zeitgeschich-
te« sowie den Herausgeberinnen und Herausgebern der anderen drei Bände der
Reihe ist für die gelungene organisatorische Zusammenarbeit und den inhalt-
lichen Austausch zu danken. Besonderer Dank gilt Herrn Lennert Pfeiffer für
seine unermüdliche und sorgfältige redaktionelle Bearbeitung der Beiträge und
die Vorbereitung des Drucks. Großer Dank gebührt schließlich den Gutachte-
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rinnen und Gutachtern für ihre konstruktive Rückmeldung zu den einzelnen
Beiträgen und für ihre damit maßgebliche Mitwirkung an der Realisierung des
Projekts. Nicht zuletzt danken wir Rektor Heinz Engl für den stets wohlwol-
lenden und unterstützenden Austausch in der Vorbereitung dieses Bandes.
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Christoph Gnant*1

Der lange Weg zur Autonomie: Die Organisation der
Universität Wien und das Universitätsgesetz 2002

Verglichen mit der 650-jährigen Geschichte der Universität Wien stellen die
letzten zwei Jahrzehnte nur eine kurze Zeitspanne dar.2 Dennoch ereigneten sich
während dieses Zeitraums gravierende Veränderungen, die die größte struktu-
relle Umwälzung seit der Mitte des 18. Jahrhunderts brachten und sowohl das
Selbstverständnis der Alma Mater Rudolphina als auch das Verhältnis zwischen
Universität und Staat revolutionierten. Die gleichzeitige Reform von Organisa-
tion, Studienstruktur und Studienplänen sowie dem Arbeitsrecht der Univer-
sitätsangehörigen stellte die Universität dabei vor große Herausforderungen.
Eingebettet waren diese Veränderungen in eine breite europäische Diskussion
über die Zukunft der Universitäten.3 Unter anderem führte die Bologna-Reform
mit ihrer neuen Studienarchitektur europaweit zu einer grundsätzlichen Um-
gestaltung der Studienpläne.4 Auch die universitären Arbeitsverhältnisse haben
sich wesentlich verändert und unterliegen in Österreich nunmehr prinzipiell
dem allgemeinen Arbeitsrecht: Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter – auch auf Professorenebene – werden keine Bundesbeamten mehr.
Für die Universität und die bisherige Form von akademischer Meinungsbildung
bedeutete es auch eine wesentliche Neuerung, dass mit den beiden Betriebsräten
für das wissenschaftliche und das allgemeine Universitätspersonal nunmehr
Vertretungsorgane nach dem Arbeitsverfassungsrecht existieren.5 Am Beginn
dieses Bandes über die Disziplinen- und Wissenschaftsgeschichte der Univer-
sität Wien werden insbesondere die Veränderungen ihrer organisatorischen
Struktur sowie das Verhältnis von Universität und Staat näher beleuchtet.

* Büro des Universitätsrats.
1 Der Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Auffassung des Autors wieder.
2 Zur Geschichte der Universität Wien im Überblick: Mühlberger 1996: Die Universität Wien;

Mühlberger 2007: Palast der Wissenschaft.
3 Winckler 2010: Autonome Universitäten, 32 – 36.
4 Zur grundlegenden Reform der Curricula im Sinne der europäischen Studienarchitektur an

der Universität Wien vgl. etwa Schrittesser 2009: University goes Bologna.
5 Vgl. dazu Havranek 2004: Kollektivverträge für Universitätsangehörige.



Das Verhältnis der Universität Wien zum Staat bis 1975

Die fundamentale Bedeutung der Umwandlung der Universitäten in juristische
Personen öffentlichen Rechts6 durch das Universitätsgesetz 2002 (UG) und die
Auswirkungen der Universitätsautonomie auf die heutige Universität Wien er-
schließen sich aus der historischen Entwicklung der Universitäten in Europa. So
komplex die Frage der Entstehung von Universitäten, deren Ursachen und
späterer unterschiedlicher Ausprägungen auch sein mag, so lassen sich doch seit
der Entstehung der Universitäten in Bologna und Paris ab dem 12. Jahrhundert
zwei Grundprinzipien nachweisen: die unabhängige wissenschaftliche For-
schung7 und die enge Verbindung von Forschung und Lehre. Seit dieser Grün-
dungsphase können die europäischen Universitäten als spezifische Gemein-
schaften von Studierenden und Lehrenden (»universitas magistrorum et scho-
larium«) von anderen wissenschaftlichen oder schulischen Institutionen abge-
grenzt werden. Für die Universität als Korporation, die das Ziel hatte, die Ge-
samtheit der Wissenschaften (»universitas litterarum«) zu vertreten, war das
Verhältnis zwischen »universitas« einerseits und Gesellschaft, Staat oder Kir-
che(n) andererseits entscheidend.8 Es formte auch das Selbstverständnis der
Universität.

Für die Universität Wien, die 1365 als landesfürstliche Universität gestiftet
wurde, lassen sich über die Jahrhunderte hinweg9 – kurz zusammengefasst –
zwei mehr oder weniger permanente Konfliktfelder beschreiben: das dauernde
Ringen um eine zweckmäßige Beziehung zu Staat und Gesellschaft sowie die
beständige Sorge um eine ausreichende Finanzierung ihrer Aufgaben.10 Anders
als die Universitäten in England und in späterer Folge in Amerika, etwa Harvard
oder Yale, die sich seit ihrer Gründung dauerhaft eine gewisse rechtliche und vor
allem finanzielle Autonomie erhalten haben (wie sich heute u. a. an einem be-
achtlichen Stiftungsvermögen und der Einhebung erheblicher Studienbeiträge
ihrer Studierenden zeigt), waren die kontinentaleuropäischen Universitäten vor
allem seit dem 18. Jahrhundert einem ausgeprägten Verstaatlichungsprozess
unterworfen.11

Diesen Verstaatlichungsprozess des »aufgeklärten Absolutismus« prägten in

6 § 4 Universitätsgesetz 2002.
7 Der Forschungsbegriff war naturgemäß im Lauf der Jahrhunderte erheblichen inhaltlichen

Wandlungen unterworfen, vgl. dazu zusammenfassend Elkana/Klöpper 2012: Universität im
21. Jahrhundert, 64 – 74.

8 Hoyer 2002: Aufgaben der Universität, 25 – 26.
9 Zur Organisationsgeschichte der österreichischen Universitäten grundlegend, Ferz 2000:

Ewige Universitätsreform.
10 Auch der Staatsbegriff unterliegt zeitbedingten Wandlungen, vgl. etwa Bärsch 1974, Staats-

begriff.
11 Winckler 2010: Autonome Universitäten, 31 – 33.
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der Habsburgermonarchie die Staatsreformen unter Maria Theresia und Joseph
II. ,12 wobei sich diese Reformphase am besten durch das Modell des »territo-
rialen Etatismus« erklären lässt – territorial im Sinne einer Abgrenzung der
Länder der Monarchie nach außen, etatistisch im Sinne einer Überhöhung der
Rolle des Staates und des (letztlich gescheiterten) Versuchs, alle Lebensbereiche
der Menschen neu ordnen zu wollen.13 In diesem Prozess waren die sogenannten
intermediären Gewalten wie die Kirche, die Stände, aber eben auch die Uni-
versitäten in ihrer relativen Autonomie mit eigener Gerichtsbarkeit ein we-
sentlicher Hemmschuh auf dem Weg zu einer effizienten, utilitaristischen Ge-
sellschaftsveränderung.14 Zweck der Universität sollte primär die Ausbildung
von für das Gemeinwohl »nützlichen« Staatsdienern, wie etwa Ärzten oder Ju-
risten, sein. Aus dieser Motivation heraus wurden die Reste des eigenständigen
Vermögens der Universität eingezogen und die eigenständige Gerichtsbarkeit
der Universität bis zum Ende des 18. Jahrhunderts abgeschafft. Die Professoren
wurden staatlich besoldet, in ihrer Rechtsstellung »verbeamtet« und die Uni-
versitäten überwiegend aus öffentlichen Geldern finanziert.15

Der Prozess der Entkirchlichung16 und Verstaatlichung führte zwar zu einer
aus heutiger Sicht sehr verkürzten Auffassung von Universität als primär
»staatlicher Lehranstalt«17, darf aber zugleich nicht darüber hinwegtäuschen,
dass seit dem späten 18. Jahrhundert das Prinzip der Verpflichtung des Staates
zur Finanzierung und Ausstattung der Universitäten unbestritten ist. Die Uni-
versität Wien wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts baulich, etwa
durch das »neue« Universitätsgebäude in der Wiener Innenstadt, in dem sich
heute die Akademie der Wissenschaften befindet, aber auch personell und in-
haltlich durch die Schaffung erster naturwissenschaftlicher oder staatswissen-
schaftlicher Lehrkanzeln wesentlich erweitert.18 Das Universitätsmodell des
frühen 19. Jahrhunderts beinhaltete eine inhaltliche Abkehr von dieser primären
Ausbildungsorientierung und entwickelte das Prinzip von »Freiheit der Wis-
senschaft« neu.19 Die Ausrichtung der Universität als Ort zweckfreier Wissen-

12 Aus der Fülle der diesbezüglichen Literatur vgl. jüngst Schmale 2012: 18. Jahrhundert, 23 –
34.

13 Gnant 2008: Territorialer Etatismus, 40.
14 Gnant 2014: Ende der akademischen Gerichtsbarkeit, 617.
15 Zu den Reformen im Detail Ferz 2000: Ewige Universitätsreform, 69 – 148.
16 An der Universität Wien beispielsweise durch die Zurückdrängung der Jesuiten oder das

erste Aufbrechen der konfessionellen Grenzen durch die josephinische Toleranzgesetzge-
bung, vgl. Ferz 2000: Ewige Universitätsreform, 141.

17 Brunner 1968: Hochschulautonomie, 24.
18 Vgl. dazu Mühlberger 1996: Universität Wien, 36 – 44.
19 In der jüngeren Forschung findet eine deutliche Dekonstruktion des Humboldtschen Uni-

versitätsmodells statt, vgl. Ash 1999: Mythos Humboldt ; Langewiesche 2002: Humboldtsche
Universität als nationaler Mythos.
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schaft im Sinne des Humboldtschen Universitätsideals bleibt – unabhängig von
der aktuellen Diskussion über den »Mythos Humboldt« – für die Frage des
aufgeklärten Selbstverständnisses von Universität bis heute wesentlich.20

Auch für die aktuelle hochschulpolitische Diskussion ist es wichtig festzu-
halten, dass die Grundentscheidung, die Universitäten organisatorisch als
»nachgeordnete Dienststellen der staatlichen Verwaltung« zu konstruieren, seit
der Mitte des 18. Jahrhunderts bestehen blieb. Das Verhältnis zwischen Staat und
Universität hat diesbezüglich – trotz aller historischer Brüche in den letzten 150
Jahren – bis zum Ende des 20. Jahrhunderts keine fundamentale Veränderung
mehr erfahren21: Die Universitäten waren und blieben unselbständige Einrich-
tungen des Staates, in denen akademische Freiheit im Gegenstand der Er-
kenntnis von Forschung und der inhaltlichen Ausrichtung von Lehre sowie in
gewissem Umfang auch in Personalfragen22 möglich war, nicht aber in der
Gestion von Finanzen und der Ausstattung der Universitäten. In diesem Bereich
lag auch die Steuerung der Universität Wien in den Händen einer »mehr oder
weniger aufgeklärten Ministerialbürokratie«.23

In der Zweiten Republik wurden die Organisationsprinzipien der Universi-
täten weitgehend unverändert übernommen. Durch das Hochschul-Organisa-
tionsgesetz 1955 (HOG 55) erfolgte aber insofern eine wichtige Konsolidierung,
als die Unzahl von organisatorischen Rechtsvorschriften aus unterschiedlichen
Epochen und staatsrechtlichen Systemen in einem einheitlichen, die Hoch-
schulverwaltung einigermaßen umfassend regelnden Gesetz zusammengefasst
wurden. Die Universitäten waren nach § 1 HOG 55 »Anstalten des Bundes«, die
dem damaligen Unterrichtsressort unmittelbar unterstanden.24 Die Rechte und
Pflichten des Hochschulpersonals wurden eingehend beschrieben, wobei den
ordentlichen Universitätsprofessoren in erster Linie die Erfüllung der For-
schungs- und Lehraufgaben an den Universitäten im sogenannten Lehrkanzel-
system übertragen war.25

20 Siehe dazu jüngst Liessmann 2014: Geisterstunde, 118 – 130.
21 Zu den Einzelheiten der Entwicklung des Verhältnisses von Staat und Universität in diesem

Zeitraum, vgl. umfassend die Ausführungen von Reiter-Zatloukal und Staudigl-Ciechowicz
in Band II dieser Reihe.

22 Vor allem im Bereich der Habilitations- und Berufungsverfahrenen.
23 Winckler 2010: Autonome Universitäten, 32.
24 Ferz 2000: Ewige Universitätsreform, 337.
25 Brunner 1968, Hochschulautonomie, 24.
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Das Universitätsorganisationsgesetz 1975 als Aufbruch in die
»Antragsdemokratie«

Die gesellschaftlichen Veränderungen und Reformbewegungen ab Mitte der
1960er-Jahre26 haben zu einem international wirksamen, grundsätzlichen Er-
neuerungsprozess der Universitäten geführt. An der Universität Wien kam es im
Rahmen der 68er-Bewegung neben zahlreichen Protestaktionen auch zu
künstlerischem Aktionismus.27 In Österreich war diese Epoche parallel zur
geistesgeschichtlichen Entwicklung durch eine deutliche Zunahme der Studie-
rendenzahlen und den Beginn der bis heute andauernden Diskussion über
Zielsetzung und Grenzen der Steuerung der Studierendenströme gekennzeich-
net. Die inneruniversitäre Diskussion über Selbstverständnis und Struktur der
universitas litterarum war stark von den Studierenden, aber vor allem auch von
den Assistentinnen und Assistenten geprägt.28

Wie wichtig das Universitätsorganisationsgesetz 1975 (UOG 1975) für die
Frage der Demokratisierung der hohen Schulen war, zeigen die erläuternden
Bemerkungen der Regierungsvorlage von 1973 über die Zielsetzung des UOG
1975: »Hochschulpolitik ist zu verstehen als ein essentieller Teil der Gesell-
schaftspolitik«29. Durch das UOG 1975 wurden neue Typen von Hochschulleh-
rern geschaffen und – in dieser Form erstmals – leitende Grundsätze für die
Aufgaben der Universitäten verankert. Diese beinhalteten neben der Freiheit von
Wissenschaft und ihrer Lehre auch eine notwendige Verbindung beider Kom-
ponenten sowie das Prinzip der Vielfalt wissenschaftlicher Lehrmeinungen und
die Lernfreiheit wie auch das Zusammenwirken der Angehörigen der Univer-
sität.30 Diese Grundsätze finden sich ebenfalls im heutigen Universitätsgesetz
2002 und sind dort u. a. um die leitenden Grundsätze zur Berücksichtigung der
Erfordernisse der Berufszugänge, die nationale und internationale Mobilität der
Studierenden und Absolventinnen sowie um die Gleichstellung von Frauen und
Männern, aber auch um das Prinzip der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und
Zweckmäßigkeit (der Gebarung) erweitert.31

Aber auch 1975 wurde die Frage nach der Rechtsstellung der Universitäten
und dem genauen Umfang ihrer Selbstverwaltung nicht exakt definiert.32 Das

26 Zur politischen und gesellschaftlichen Entwicklung in Österreich, siehe Ebner /Vocelka 1998:
Zahme Revolution.

27 Zur – bei aller zeitgenössischen Kritik – in die Kunstgeschichte eingegangenen »Körper-
analyseaktion« von Günter Brus, vgl. Ebner/Vocelka 1998: Zahme Revolution, 170 – 172.

28 Ferz 2000: Universitätsreform, 397.
29 StProtNR 1973 Blg 888, 53.
30 § 1 Abs. 2 UOG 1975, Ferz 2000: Universitätsreform, 426 – 427.
31 § 2 Universitätsgesetz 2002.
32 Zur Kritik daran Winkler 1988: Rechtspersönlichkeit, 401 – 403.
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»Firnbergsche Universitätsmodell«33 der 1970er-Jahre schuf in Abkehr von der
alten »Ordinarienuniversität« in der Organisation der Universitäten zwei zen-
trale Änderungen: einerseits die Zusammenfassung der Professuren (Lehr-
kanzeln) zu Instituten, andererseits die Einführung der Mitbestimmung von
»Mittelbau« und Studierenden durch die Schaffung neuer inneruniversitärer
Organe wie Fakultätskollegien, Institutskonferenzen oder Studienkommissio-
nen. Die zahlreichen Kollegialorgane und ihre Kommissionen boten somit allen
universitären Gruppen die Möglichkeit, an der inneruniversitären Willensbil-
dung mitzuwirken. Allerdings war diese Willensbildung in wesentlichen Berei-
chen (Budget, Personalausstattung) auf die Antragstellung an das Wissen-
schaftsressort beschränkt, die Umsetzung lag jedoch weiterhin in den Händen
der Ministerialbürokratie.34 Diese Neugestaltung der inneren Struktur der
Universitäten, insbesondere auch die verstärkte Beteiligung der Assistenten und
Studierenden an der universitären Willensbildung, lässt sich folglich mit dem
Begriff der »Antragsdemokratie« beschreiben. Dabei darf nicht übersehen
werden, dass das Verfahren der Antragsstellung innerhalb der Universität für
das Selbstverständnis insbesondere von Mittelbau und Studierenden von zen-
traler Bedeutung war und zu einer erheblichen Zunahme der Identifikation der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Studierenden mit der Universität
geführt hat.

Auch wenn die hohen Schulen durch das UOG 1975 gewisse autonome Wir-
kungsbereiche zuerkannt bekommen hatten, blieben sie dennoch weiterhin
nachgeordnete Dienststellen des Bundes und unterlagen somit dem weitrei-
chenden Aufsichtsrecht des Bundes.35 Problematisch blieb auch nach dem UOG
1975 der weitgehende Mangel an universitärer Gesamtplanung und Profilbil-
dung. Im UOG 1975, welches an der Universität Wien bis Ende 1999 wirksam
war, standen die Fakultäten in unmittelbarer Verbindung mit der jeweiligen
Fachabteilung des Wissenschaftsressorts, etwa in Bezug auf die Personal- und
Ressourcenausstattung. Die Universitätsbibliothek war eine eigenständige
nachgeordnete Dienststelle des Bundes.

Im Forschungssektor gewann im Zuge der beschriebenen Entwicklungen die
sogenannte Drittmittelfinanzierung immer zentralere Bedeutung. Die Angehö-
rigen der Universität sollten bei anderen Rechtsträgern, wie etwa dem 1967
gegründeten österreichischen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung (FWF), Gelder für Forschungsprojekte einwerben. Durch die UOG-
Novelle 1987 wurde für die Abwicklung dieser Drittmittelforschung die Kon-

33 Nach Hertha Firnberg, 1970 – 1983 erste sozialdemokratische Bundesministerin für Wis-
senschaft und Forschung.

34 Hoyer 2002: Aufgaben der Universität, 30.
35 Zu den Einzelheiten vgl. Ferz 2000: Universitätsreform, 489 – 491 und 425 – 488.
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struktion der sogenannten Teilrechtsfähigkeit der Universität verwirklicht. In
der Schaffung der Möglichkeit, aus eigener Rechtspersönlichkeit Verträge mit
externen Fördergebern abschließen zu können, liegt eine der Wurzeln der
heutigen Universitätsautonomie.36

Die politische Grundsatzentscheidung der 1970er-Jahre, den freien Hoch-
schulzugang für alle Studien zu ermöglichen, war hingegen nicht mit einer
Ausstattungsgarantie für einzelne Fachbereiche verbunden. Wie an anderen
Universitäten führte dieser Umstand auch an der Universität Wien zu einer
ungleichen Verteilung der Studierendenzahl in den einzelnen Studienrichtun-
gen und zur später vielfach kritisierten »Massenuniversität« in einigen beson-
ders nachgefragten Fächern.37

Das Universitätsorganisationsgesetz 1993 – Teilautonomie als
Experiment

Seit den späten 1980er-Jahren stand das Modell des UOG 1975 zunehmend in der
Kritik.38 Dies bezog sich nicht nur auf die in mancher Hinsicht überbordende
Sitzungsintensität der zahlreichen UOG-75-Gremien, sondern auch auf die Er-
kenntnis, dass die universitären Gremien über zentrale Fragen der Universität,
wie etwa Finanzierung oder Ressourceneinsatz, nur unzureichend entschei-
dungsbefugt waren.39 Im Universitätsorganisationsgesetz 1993 (UOG 1993)
wurde deshalb der Handlungsspielraum der Universitäten durch eine Art
»Teilautonomie« merklich erhöht. Die bislang fehlende Trennung zwischen
strategischen und operativen Organen40 konnte durch die Neudefinition der
Funktion des Rektors und der Schaffung eines operativ verantwortlichen Rek-
torats mit Vizerektoren und Vizerektorinnen erreicht werden. Für die weitere
Entwicklung war die Verfassungsbestimmung des § 7 Abs. 1 UOG 1993 we-
sentlich, wonach jede Universität durch Verordnung (Satzung) die »zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlichen Ordnungsvorschriften für die innere Orga-
nisation sowie für die Tätigkeit ihrer Organe und die Universitätsangehörigen
im Rahmen der bestehenden Gesetze und Verordnungen selbst zu erlassen hat.«
Trotz dieser Bemühung, ein wesentliches Problem der autonomen universitären
Handlungsfähigkeit zu lösen, blieben die Universitäten Dienststellen des Bun-
des. Erstmals allerdings verzichtete der Bund auf die Einrichtung eines über-

36 Zu den Novellen zum UOG 1975 siehe Ferz 2000: Universitätsreform, 440 – 441 und 489 – 491.
37 Diese Thematik ist im Prinzip bis heute ungelöst.
38 Mayer 1995: Universitäten im Spannungsfeld, 13 – 15.
39 Ferz 2000: Universitätsreform, 491.
40 Brünner 1995: Unterscheidung zwischen strategischen und operativen Organen, 9 – 10.
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tragenen staatlichen Wirkungsbereichs.41 Die komplexe, »überformalisierte
Ressourcenverteilung« 42 vom Ministerium bis zur Ebene der Institute wurde
gestrafft und die Universitäten im Rahmen der Gesetze zur weisungsfreien Be-
sorgung ihrer Angelegenheiten befugt. Dennoch blieb das Haushalts- und
Dienstrecht des Bundes anzuwenden.

An der Universität Wien gelang es unter Rektor Georg Winckler, mit dem
Aufbau der erforderlichen Strukturen für die neue universitäre Administration
gemäß UOG 1993 zu beginnen, wie etwa Kostenrechnung und Quästur neu,
Ressourcenmanagement usw.43

Die Medizinische Fakultät erhielt durch das UOG 1993 erstmals eine Sonder-
stellung, die sich vor allem in einem eigenen Budget manifestierte. Die dezentrale
Organisation der Entscheidungsfindung, insbesondere auf der Ebene der Fakul-
täten und Institute, setzte der Neuordnung der universitären Binnenstruktur in-
klusive der Ressourcenverteilung enge Grenzen. Ein wesentlicher Fortschritt im
UOG 1993 war jedoch die in dieser Form erstmalige Thematisierung von ge-
samtuniversitären Strategieüberlegungen, die von Rektorat und Senat, dieser da-
mals unter dem Vorsitz von Jörg Hoyer, gemeinsam vorangetrieben wurden.

Das UOG 1993 war – im Rückblick betrachtet – für den Übergang der Uni-
versität von der nachgeordneten Dienststelle des Bundes, die vom jeweiligen
Wissenschaftsressort detailgesteuert war (UOG 1975 und früher), zur autono-
men Universität des Universitätsgesetzes, die weitgehend für sich selbst ver-
antwortlich ist, ein wesentlicher Zwischenschritt.

Die autonome Universität Wien und das Universitätsgesetz 2002

Das Universitätsgesetz 200244 (UG 2002) war das Ergebnis einer Grundsatzdis-
kussion, die seit Beginn der 1990er-Jahre die Reform des Universitätswesens und
seine Anpassung an internationale Entwicklungen zum Gegenstand hatte.45

Zahlreiche Prinzipien des neuen Gesetzes, wie die Umwandlung der Universi-
täten von unselbständigen Anstalten des Bundes in vollrechtsfähige juristische
Personen des öffentlichen Rechts, die Europäisierung des Studienrechts oder die
Neuordnung des Personalrechts fanden sich im Prinzip schon seit dem Regie-

41 Zu den gescheiterten Bestrebungen einer weitergehenden Autonomie vgl. Busek 2004: Die
Richtung stimmt, 28.

42 Siehe dazu Ferz 2000: Universitätsreform, 492 – 498.
43 Das UOG 1993 trat nach einem langwierigen Implementierungsprozess an der Universität

Wien erst zum 1. Januar 2000 in Kraft.
44 Unter der Bundesministerin für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten Elisabeth Gehrer.
45 Zu dieser Reformdiskussion umfassend Titscher/Winckler 2000: Universitäten im Wettbe-

werb.
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rungsprogramm 1990 in verschiedenen ministeriellen Diskussionsentwürfen.46

Der sogenannte »Einem-Entwurf« sah bereits 1999 die konkrete Ausgestaltung
der Vollrechtsfähigkeit der Universitäten vor.47 Wie die Entstehungsgeschichte
zeigt, bedarf die These, das UG 2002 sei ein »typisches Produkt« der Regie-
rungszeit von ÖVP-FPÖ ab dem Jahr 2000 und führe zu einer »neoliberalistisch
beeinflussten Ökonomisierung« der Universitäten48, einer differenzierenden
Betrachtung.49 Die Universitätsreform 2002 war auch ein Resultat der in ganz
Europa intensiv geführten Debatte um die zweckmäßige Organisationsform von
grundsätzlich staatlich finanzierten Universitäten im 21. Jahrhundert.50

Mit dem UG 2002 wurden die österreichischen Universitäten vollrechtsfähig.
D. h. , die Universitäten erhalten ihre staatliche Finanzierung primär auf
Grundlage einer dreijährigen Leistungsvereinbarung mit der Republik Öster-
reich.51 Durch das für drei Jahre festgelegte Globalbudget konnte die Pla-
nungssicherheit für die Universitäten deutlich erhöht werden. Die Universitäten
besitzen erstmals einen rechtlich durchsetzbaren Anspruch auf Zuweisung der
vereinbarten Finanzmittel und sind dadurch – zumindest nach den Zielset-
zungen des Universitätsgesetzes – in der Lage, flexibler als je zuvor auf Verän-
derungen und Chancen in der Bildungs- und Forschungsumwelt zu reagieren.
Die Erfahrungen mit den Leistungsvereinbarungen der letzten Jahre zeigen
insgesamt, dass die angekündigte »Vereinbarungskultur« durchaus verwirklicht
werden konnte, weshalb die Befürchtung, dass durch die Leistungsvereinbarung
ein unsachgemäßer Einfluss des Staates auf Forschungsinhalte der Universitäten
erfolge, nicht eingetreten zu sein scheint. Allerdings stehen die Universitäten
weiterhin dem Problem gegenüber, dass die staatlich zur Verfügung gestellten
Finanzmittel im Vergleich zu den universitären Zielen in einem permanenten
Spannungsverhältnis stehen. Dies hat sich auch durch die nunmehr etablierte
Leistungsvereinbarung zwischen dem Wissenschaftsressort und der Universität
nicht prinzipiell geändert.52 Die Leistungsvereinbarung beinhaltet eine Ver-
pflichtung der Gesamtuniversität. Über eine »Kaskade« von sogenannten

46 Dazu eingehend Höllinger 2004: Entwicklung zur autonomen Universität, 63 – 65.
47 Nach dem damaligen (1997 – 2000) sozialdemokratischen Bundesminister für Wissenschaft

und Verkehr Caspar Einem; siehe dazu auch Einem 2004: Universitätsreform, 34 – 38.
48 Zu dieser These siehe Kampits 2003: Ausbildung statt Bildung, 43.
49 Zur Frage der Gefahr der »Ökonomisierung« und den Erfahrungen an der Universität Wien

vgl. auch Kothbauer 2006: Bildung und Ökonomie, 120 – 122.
50 Vgl. dazu Titscher/Winckler 2000: Universitäten im Wettbewerb, 34 – 37.
51 Zum indikatorgebundenen Teil des Budgets, dem sog. formelgebundenen Budget in der

ursprünglichen Fassung des UG und deren Auswirkungen auf die einzelnen Universitäten,
vgl. umfassend Binder/Engl 2000: Studie Modellrechnung, 387 – 435.

52 Vgl. dazu etwa Tichy 2012: Pseudoautonomie, 260 – 269; leider war die Phase der Imple-
mentierung der neuen Universitätsorganisation mit einem extensiven »Sparkurs« der
Bundesregierung verbunden, obwohl zeitgleich Studienbeiträge eingeführt wurden.
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»Zielvereinbarungen« zwischen dem Rektorat und den Organisationseinhei-
ten53, bzw. bis zu den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, erfasst
dieser Leistungsauftrag alle Ebenen der Universität.54

Nach dem UG 2002 gibt es vier oberste Leitungsorgane der Universität :
Universitätsrat, Rektorat, Rektor55 und Senat, die in »doppelter Legitimation«
gewählt werden. Umgesetzt wurde die neue Struktur an der Universität Wien
durch einen Gründungskonvent, dem Vertreterinnen und Vertreter aller uni-
versitären Gruppen angehörten und der unter dem Vorsitz von Günter Haring
stand. Dabei ist festzuhalten, dass die überwiegende Mehrzahl der Beschlüsse
des Gründungskonvents der Universität Wien, wie etwa die Wahl von Mitglie-
dern des neuen Universitätsrats, einstimmig erfolgte.

Über die Konstruktion des Universitätsrats, dessen Mitglieder der Universität
selbst nicht angehören dürfen und vom Senat und der Bundesregierung berufen
werden, erfolgte im Rahmen der Gesetzwerdung eine besonders eingehende
Debatte. Auf den Universitätsrat, der den Rektor/die Rektorin aus einem Drei-
ervorschlag des Senats wählt56 und neben wirtschaftlichen Agenden u. a. den
Organisations- sowie den Entwicklungsplan der Universität genehmigt, hat der
Staat in der Konsequenz der Autonomie einen Teil seiner bisherigen Funktionen
übertragen.57 Der Universitätsrat, in den beiden ersten Funktionsperioden
(2003 – 2013) unter Vorsitz von Max Kothbauer, sah sich von Anfang an als
integraler Bestandteil der Universität Wien.58

Dem Rektorat obliegt nunmehr die operative Führung der Universität und
der Rektor vertritt diese nach außen.

Dem Senat kommt neben der Mitwirkung an der Wahl von Rektor oder
Rektorin und am Organisations- und Entwicklungsplan vor allem die Aufgabe
der Erlassung der Studienpläne zu.59 Die Erfahrungen des letzten Jahrzehnts, wie
etwa die hohe Anzahl einstimmiger Beschlüsse bei zentralen Themen wie Ent-
wicklungs- und Organisationsplan, zeigen eine hohe Übereinstimmung der
obersten Organe der Universität Wien in Fragen der strategischen Zielsetzung.

Die außer- wie inneruniversitäre Kritik am Universitätsgesetz 2002 entzün-
dete sich u. a. an Fragen der Mitwirkungsmöglichkeiten des Universitätsperso-

53 Dieses Verfahren ist für die beteiligten Universitätsangehörigen durchaus zeitaufwendig.
54 Vgl. dazu Winckler 2004: Universitätsreform, 133 – 136.
55 Eigenzuständigkeiten des Rektors/der Rektorin etwa in Berufungsfragen, siehe § 23 Abs. 1

UG.
56 Der Rektor/die Rektorin muss kein Angehöriger der Universität mehr sein, siehe § 23 Abs. 2

UG.
57 Berka 2010, Steuerung der autonomen Universität, 64.
58 Zum Selbstverständnis und den Erfahrungen des Universitätsrats des Universität Wien in

der Gründungsphase des UG vgl. Kothbauer 2008: Modernization of Universities.
59 Zur Aufgabenverteilung eingehend Mayer 2013: Kommentar zum UG §§ 21 – 25.
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